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^Vorwort.

Die ungewöhnliche Gestalt des Kantons Solothurn erregt
immer wieder die Verwunderung eines aufmerksamen Betrachters

einer Schweizerkarte. Von allen Seiten engen die Nachbarkantone
den schmalen, mehrteiligen Landkomplex des kleinen Staates ein.

Wer nur einen flüchtigen Blick auf die Karte wirft, muß schon

an der unharmonischen Verteilung von Gewässern, Ebenen und

Bergen erkennen, daß nicht geographische Bedingungen in erster
Linie die Entstehung des Territoriums gefördert und begünstigt
haben. Daher drängt sich hier mehr als bei andern Kantonen die

Frage nach dem geschichtlichen Werden dieses Gliedes der Eid:
genossenschaft auf. Tatsächlich gibt darüber auch nur die Ge:
schichte eine einigermaßen befriedigende Erklärung.

Wenn man sich aber die Mühe nehmen wollte, den Gang
dieses Werdeprozesses in den großen Darstellungen der Schwei:
zergeschichte eines Dändliker und Dierauer nachzulesen, so müßte
man auf ein solches Vorgehen bald verzichten; denn der Kanton
Solothurn hat sich auffallenderweise nicht im unmittelbaren Zu:
sammenhang mit den großen Ereignissen der vaterländischen Ver:
gangenheit gebildet, sondern langsam ist er an vielen Hindernissen
vorbei in den Zeiten zwischen den großen Epochen der mittel:
alterlichen Schweizergeschichte herangewachsen. Daher fand die
Entwicklung des solothurnischen Territoriums in jenen Werken
kaum Erwähnung.

Der Geschichtsfreund sieht sich deshalb genötigt, sich an die
solothurnische Spezialforschung zu wenden. Wie steht es hier?
Schon die bahnbrechenden Herausgeber des Solothurnischen Wo:
chenblattes (1811 bis 1834) haben in ihrem Organ einen reichen
Urkundenschatz zur solothurnischen Geschichte an die öffentlich:
keit gebracht. Aber lange Zeit ist dieses Material in der kanto--
nalen Forschung nicht zweckmäßig verwertet worden. Statt eine
Darstellung des organischen Verlaufes der Territorialgeschichte
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zu versuchen, begnügte man sich mit einer tabellarischen Über:
sieht der verschiedenen Erwerbungen, wie z. B. Urs Vigier in seU

ner Geschichte des Kantons Solothurn. Zwar haben Ildephons
von Arx, F. Fiala, J.J. Amiet und L. R. Schmidlin weitere wertvolle
Bausteine zur mittelalterlichen Geschichte zusammengetragen,
ohne aber immer besonders die solothurnische Territorialpolitik
ins Auge zu fassen. Dagegen leuchteten in neuerer und neuester
Zeit verschiedene kleinere und grö'/3ere Arbeiten in die Geschichte
jener Politik hinein und lösten wichtige Teilfragen. Es sei hier
an die prächtigen Artikel von Walther Merz, Carl Roth und Eugen
Tatarinoff in den „Burgen des Sisgaus" erinnert. Nicht vergessen
seien ferner „Die Auflösung der Thiersteinischen Herrschaft" von
Carl Roth und „Der Ausgang der Herrschaft Kyburg" von M. Dürr:
Baumgartner, da sie entscheidende Perioden der solothurnischen
Geschichte gleichsam von außen her gründlich untersucht haben.

Im Jahre 1916 verwertete Ferdinand Eggenschwiler die Lite:
ratur und die Quellenausgaben, die bis dahin erschienen waren,
in seinem Buche „Die territoriale Entwicklung des Kantons Solo:
thurn", indem er darin einen stoffreichen Überblick über die wich:
tigsten Ereignisse in den einzelnen Herrschaften — hauptsächlich
vor der solothurnischen Erwerbung — bot. Reizvoll und aufklä:
rend wirkte die beigegebene historische Karte des Kantons; sie

zeigte recht anschaulich, wie Solothurn sich in einem Zeitraum
von beinahe 200 Jahren Schritt um Schritt die Aare hinunter und
über den Jura hinüber ausdehnte.

Gerade beim Studium dieser schätzenswerten Karte wird
der Wunsch nach einer Darstellung der solothurnischen Territorial:
Politik rege. Der Forscher möchte gerne wissen, in welchen poli:
tischen Konstellationen die Stadt an der Aare ihre Gebietserwer:
bungen verwirklichte, von welchen Absichten sie getragen war,
welche Wege sie einschlug und welche Mittel sie verwendete,
um zum Ziele zu gelangen. Erst wenn die territoriale Entwicklung
des Kantons im Rahmen der Zeitgeschichte mit ihrer eigenartigen
politischen, rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur ge:
schildert wird, können wir verstehen, warum die Gestalt des

Kantons so und nicht anders ausgefallen ist.
Bis heute fehlte eine solche Darstellung. Daß sie nicht schon

längst geschrieben wurde, ist begreiflich, sobald wir nur bedenken,
daß Solothurn nicht in der glücklichen Lage ist, eine oder mehrere
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Chroniken aus dem 15. Jahrhundert zu besitzen, die einem Fort
scher als Wegweiser durch das Gewirr der Akten dienen könnten.
Aber nicht bloß über den empfindlichen Mangel an chronika:
tischen Quellen — weder Anton noch Franz Haffner bieten da

nennenswerten Ersatz — hat sich der Forscher zu beklagen, sont
dem auch über die schmerzliche Tatsache, daß der Bestand der
Akten in Solothurn schon am Ende des Mittelalters durch Feuers:
macht reduziert worden ist. Das erste Jahrhundert der TerrU
torialpolitik (1340—1440) kann nur notdürftig an Hand geretteter
Urkunden und vereinzelter Notizen gezeichnet werden. Für die
Darstellung des zweiten Jahrhunderts sind die Quellenverhält:
nisse wesentlich günstiger. Abgesehen von den Seckelmeister:
rechnungen, die seit 1442 fortlaufend nur spärlichen Aufschluß
über die entscheidenden Vorgänge in der Politik geben, sind es

erst die Missiven, die seit 1456 tiefen und zuverlässigen Einblick
in Solothurns Vergangenheit gewähren. Von 1468 an helfen die

fragmentarischen Ratsmanuale da oder dort aus; sie gewinnen
erst um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert an Bedeutung,
während die Varia und die Denkwürdigen Sachen hochzuschäU
zende Fundgruben für die solothurnische Geschichte des letzten
mittelalterlichen Jahrhunderts bilden.

Die Benützung dieses Quellenmaterials bietet erst die Gewähr,
ein zutreffendes Bild der solothurnischen Geschichte im ausgehen:
den Mittelalter zu gewinnen. Auf Grund von Studien jener und
anderer Akten des solothurnischen Staatsarchives, unter Zuzug
ergänzender Nachforschungen in Basel und Bern, wagte es der Ver:
fasser der vorliegenden Arbeit, eine Darstellung der solothurnischen
Territorialpolitik in der Zeit von 1344—7532 der wissenschaftlichen
Forschung zu unterbreiten; die Arbeit versucht die oben um:
schriebene Lücke in der solothurnischen Geschichtsschreibung
auszufüllen.

Während der vorbereitenden Studien erwies es sich als not:
wendig, daß drei Gesichtspunkte in der Abhandlung zur Geltung
kommen sollten. Dies sind einmal der Verlauf der Territorial:
Politik, dann ihre Ziele, Mittel und Wege und zum Schluß ihr
Ergebnis, die Bildung des neuen Staatswesens. Diese Dreiteilung
wurde der Arbeit zu Grunde gelegt; sie sollte eine allseitige Er:
fassung der bedeutsamen Erscheinung, wie sie die Territorial:
Politik nun einmal war, ermöglichen.
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Freilich, so viele Resultate auch erzielt werden konnten, so
viel neue Probleme, die noch der Lösung harren, tauchten auf.
Bis eine befriedigende Geschichte der Stadt und des Kantors
Solothurn im Mittelalter geschrieben werden kann, müssen noch
einige Vorarbeiten geleistet werden. Die folgenden Blätter, ge:
schrieben aus Liebe zur engern Heimat, mögen als Beitrag zu
jener Geschichte bewertet werden.

Zum Schlüsse drängt es mich, Herrn Professor Dr. Emil Dürr,
der die Anregung zu dieser Arbeit gegeben hat, für seine gütige
Anteilnahme und seine fördernden Ratschläge herzlich zu danken.
Ferner ist es mir eine angenehme Pflicht, den Verwaltungen der
Staatsarchive Solothurn, Basel und Bern und des Stadtarchivs
Ölten den verbindlichsten Dank auszusprechen.

Ende Februar 1928.

B.A.
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